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erforderlich ist. 2 Trifft die Bundesnetzagentur Entscheidungen nach den Be-
stimmungen des Teiles 3, gibt sie dem Bundeskartellamt und der Landes-
regulierungsbehörde, in deren Bundesland der Sitz des betroffenen Netz-
betreibers belegen ist, rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit
zur Stellungnahme.
(2) Führt die nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustän-

dige Kartellbehörde im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit
Elektrizität und Gas Verfahren nach den §§ 19, 20 und 29 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen1) , Artikel 102 des Vertrages über die Arbeits-
weise der Europäischen Union2) oder nach § 40 Abs. 2 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen durch, gibt sie der Bundesnetzagentur recht-
zeitig vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme.
(2a) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienst-

leistungsaufsicht ein Verfahren im Bereich der leitungsgebundenen Versor-
gung mit Elektrizität oder Gas einleitet.
(2b) Die Bundesnetzagentur arbeitet mit der Europäischen Kommission

bei der Durchführung von wettbewerblichen Untersuchungen durch die
Europäische Kommission im Bereich der leitungsgebundenen Versorgung mit
Elektrizität und Gas zusammen.
(3) Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt wirken auf eine einheitliche

und den Zusammenhang mit dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
wahrende Auslegung dieses Gesetzes hin.
(4) 1 Die Regulierungsbehörden und die Kartellbehörden können un-

abhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart untereinander Informatio-
nen einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäfts-
geheimnisse austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben
erforderlich ist, sowie diese in ihren Verfahren verwerten. 2 Beweisverwer-
tungsverbote bleiben unberührt.

§ 58a Zusammenarbeit zur Durchführung der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011. (1) Zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1227/
2011 arbeitet die Bundesnetzagentur mit der Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht, mit dem Bundeskartellamt sowie mit den Börsenaufsichts-
behörden und den Handelsüberwachungsstellen zusammen.
(2) 1 Die Bundesnetzagentur und die dort eingerichtete Markttransparenz-

stelle, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, das Bundeskartell-
amt, die Börsenaufsichtsbehörden und die Handelsüberwachungsstellen haben
einander unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart solche Informa-
tionen, Beobachtungen und Feststellungen einschließlich personenbezogener
Daten sowie Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse mitzuteilen, die für die
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich sind. 2 Sie können diese
Informationen, Beobachtungen und Feststellungen in ihren Verfahren ver-
werten. 3 Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt.
(3) Ein Anspruch auf Zugang zu den in Absatz 2 und in Artikel 17 der

Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 genannten amtlichen Informationen be-
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steht über den in Artikel 17 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
bezeichneten Fall hinaus nicht.
(4) 1 Die Bundesnetzagentur kann zur Durchführung der Verordnung (EU)

Nr. 1227/2011 durch Festlegungen nach § 29 Absatz 1 nähere Bestimmun-
gen treffen, insbesondere zur Verpflichtung zur Veröffentlichung von Infor-
mationen nach Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011, zur Regis-
trierung der Marktteilnehmer nach Artikel 9 Absatz 4 und 5 und zur Daten-
meldung nach Artikel 8 Absatz 1 oder Absatz 5 der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011, soweit nicht die Europäische Kommission entgegenstehende
Vorschriften nach Artikel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der Verordnung (EU)
Nr. 1227/2011 erlassen hat. 2 Festlegungen, die nähere Bestimmungen zu den
Datenmeldepflichten nach Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
treffen, erfolgen mit Zustimmung der Markttransparenzstelle.

§ 58b Beteiligung der Bundesnetzagentur und Mitteilungen in Straf-
sachen. (1) 1 Die Staatsanwaltschaft informiert die Bundesnetzagentur über
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, welches Straftaten nach § 95a
oder § 95b betrifft. 2Werden im Ermittlungsverfahren Sachverständige benö-
tigt, können fachkundige Mitarbeiter der Bundesnetzagentur herangezogen
werden. 3 Erwägt die Staatsanwaltschaft, das Verfahren einzustellen, so hat sie
die Bundesnetzagentur zu hören.
(2) Das Gericht teilt der Bundesnetzagentur in einem Verfahren, welches

Straftaten nach § 95a oder § 95b betrifft, den Termin zur Hauptverhandlung
mit.
(3) Der Bundesnetzagentur ist auf Antrag Akteneinsicht zu gewähren, es

sei denn, schutzwürdige Interessen des Betroffenen stehen dem entgegen oder
der Untersuchungserfolg der Ermittlungen wird dadurch gefährdet.
(4) 1 In Strafverfahren, die Straftaten nach § 95a oder § 95b zum Gegen-

stand haben, ist der Bundesnetzagentur im Fall der Erhebung der öffentlichen
Klage Folgendes zu übermitteln:
1. die Anklageschrift oder eine an ihre Stelle tretende Antragsschrift,
2. der Antrag auf Erlass eines Strafbefehls und
3. die das Verfahren abschließende Entscheidung mit Begründung; ist gegen
die Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt worden, ist sie unter Hinweis
darauf zu übermitteln.

2 In Verfahren wegen leichtfertig begangener Straftaten wird die Bundesnetz-
agentur über die in den Nummern 1 und 2 bestimmten Übermittlungen nur
dann informiert, wenn aus der Sicht der übermittelnden Stelle unverzüglich
Entscheidungen oder andere Maßnahmen der Bundesnetzagentur geboten
sind.

Abschnitt 2. Bundesbehörden

§ 59 Organisation. (1) 1 Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach
diesem Gesetz werden von den Beschlusskammern getroffen. 2 Satz 1 gilt
nicht für
1. die Erstellung und Überprüfung von Katalogen von Sicherheitsanforde-

rungen nach § 11 Absatz 1a und 1b,

1 EnWG §§ 58b, 59 1. Teil. Energierecht i.e.S.
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2. die Aufgaben nach § 11 Absatz 2,
3. die Datenerhebung zur Erfüllung von Berichtspflichten einschließlich der

Anforderung von Angaben nach § 12 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4,
4. die Aufgaben nach den §§ 12a bis 12f,
5. Entscheidungen nach § 13b Absatz 5, § 13e Absatz 5, § 13f Absatz 1,

§ 13g Absatz 6, auf Grund einer Verordnung nach § 13h Absatz 1 Num-
mer 1 bis 8, 10 und 11 sowie 13 bis 24, Festlegungen auf Grund § 13h
Absatz 2 zur näheren Bestimmung der Regelungen nach § 13h Absatz 1
Nummer 1 bis 8, 10 und 11 sowie 13 bis 21,

6. Entscheidungen, die auf Grund von Verordnungen nach § 13i Absatz 3
Nummer 1 Buchstabe a, b, c, f sowie Nummer 2 und Absatz 4 getroffen
werden, mit Ausnahme der Kriterien einer angemessenen Vergütung,

7. Festlegungen nach § 13j Absatz 2 Nummer 3, 5 bis 7 und 9, Absatz 3
Satz 1 in Verbindung mit § 13i Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe a, b, c
und f, § 13j Absatz 3 Satz 2 hinsichtlich des § 13b sowie nach § 13j
Absatz 4 und 5,

8. die Vorgaben zu den Berichten nach § 14 Absatz 1a Satz 5 und Absatz 1b
Satz 2,

9. die Aufgaben nach den §§ 15a, 15b,
10. die Aufgaben nach den §§ 17a bis 17c,
11. die Durchführung des Vergleichsverfahrens nach § 21 Absatz 3,
12. Datenerhebungen zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 54a Absatz 2,

Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Ausbau bidirektionaler Gas-
flüsse nach § 54a Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 5 bis 7 und
Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 994/2010 sowie Festlegungen gemäß
§ 54a Absatz 3 Satz 2 mit Ausnahme von Festlegungen zur Kostenauftei-
lung,

13. Entscheidungen im Zusammenhang mit der Überwachung der Energie-
großhandelsmärkte nach § 56 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 in Verbindung
mit der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 sowie Festlegungen gemäß § 5b
Absatz 1 Satz 2 und § 58a Absatz 4,

14. Entscheidungen hinsichtlich der Überprüfung bestehender Gebotszonen-
konfigurationen auf der Grundlage von Artikel 32 der Verordnung (EU)
2015/1222,

15. Entscheidungen zur Durchsetzung der Verpflichtungen für Datenlieferan-
ten nach Artikel 4 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 543/2013,

16. die Erhebung von Gebühren nach § 91,
17. Vollstreckungsmaßnahmen nach § 94,
18. die Aufgaben und Festlegungen im Zusammenhang mit der nationalen

Informationsplattform nach § 111d und
19. die Aufgaben im Zusammenhang mit dem Marktstammdatenregister nach

den §§ 111e und 111f.
3 Die Beschlusskammern werden nach Bestimmung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie gebildet.
(2) 1 Die Beschlusskammern entscheiden in der Besetzung mit einem oder

einer Vorsitzenden und zwei Beisitzenden. 2 Vorsitzende und Beisitzende

Energiewirtschaftsgesetz § 59 EnWG 1
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müssen Beamte sein und die Befähigung zum Richteramt oder für eine
Laufbahn des höheren Dienstes haben.
(3) Die Mitglieder der Beschlusskammern dürfen weder ein Unternehmen

der Energiewirtschaft innehaben oder leiten noch dürfen sie Mitglied des
Vorstandes oder Aufsichtsrates eines Unternehmens der Energiewirtschaft sein
oder einer Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes
oder eines Landes angehören.

§ 60 Aufgaben des Beirates. 1 Der Beirat nach § 5 des Gesetzes über die
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen1) hat die Aufgabe, die Bundesnetzagentur bei der Erstellung der
Berichte nach § 63 Absatz 3 zu beraten. 2 Er ist gegenüber der Bundesnetz-
agentur berechtigt, Auskünfte und Stellungnahmen einzuholen. 3 Die Bun-
desnetzagentur ist insoweit auskunftspflichtig.

§ 60a Aufgaben des Länderausschusses. (1) Der Länderausschuss nach
§ 8 des Gesetzes über die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-
munikation, Post und Eisenbahnen1) (Länderausschuss) dient der Abstimmung
zwischen der Bundesnetzagentur und den Landesregulierungsbehörden mit
dem Ziel der Sicherstellung eines bundeseinheitlichen Vollzugs.
(2) 1 Vor dem Erlass von Allgemeinverfügungen, insbesondere von Fest-

legungen nach § 29 Abs. 1, und Verwaltungsvorschriften, Leitfäden und ver-
gleichbaren informellen Regelungen durch die Bundesnetzagentur nach den
Teilen 2 und 3 ist dem Länderausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. 2 In dringlichen Fällen können Allgemeinverfügungen erlassen wer-
den, ohne dass dem Länderausschuss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben
worden ist; in solchen Fällen ist der Länderausschuss nachträglich zu unter-
richten.
(3) 1 Der Länderausschuss ist berechtigt, im Zusammenhang mit dem Erlass

von Allgemeinverfügungen im Sinne des Absatzes 2 Auskünfte und Stellung-
nahmen von der Bundesnetzagentur einzuholen. 2 Die Bundesnetzagentur ist
insoweit auskunftspflichtig.
(4) 1 Der Bericht der Bundesnetzagentur nach § 112a Abs. 1 zur Einfüh-

rung einer Anreizregulierung ist im Benehmen mit dem Länderausschuss zu
erstellen. 2 Der Länderausschuss ist zu diesem Zwecke durch die Bundesnetz-
agentur regelmäßig über Stand und Fortgang der Arbeiten zu unterrichten.
3 Absatz 3 gilt entsprechend.

§ 61 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie. Soweit das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie der Bundesnetzagentur allgemeine Weisungen für den
Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind
diese Weisungen mit Begründung im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 62 Gutachten der Monopolkommission. (1) 1 Die Monopolkommis-
sion erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die
absehbare Entwicklung des Wettbewerbs und die Frage beurteilt, ob funk-

1 EnWG §§ 60–62 1. Teil. Energierecht i.e.S.
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tionsfähiger Wettbewerb auf den Märkten der leitungsgebundenen Versor-
gung mit Elektrizität und Gas in der Bundesrepublik Deutschland besteht, die
Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes über die Regulierung und Wett-
bewerbsaufsicht würdigt und zu sonstigen aktuellen wettbewerbspolitischen
Fragen der leitungsgebundenen Versorgung mit Elektrizität und Gas Stellung
nimmt. 2 Das Gutachten soll in dem Jahr abgeschlossen sein, in dem kein
Hauptgutachten nach § 44 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen
vorgelegt wird. 3 Die Monopolkommission kann Einsicht nehmen in die bei
der Bundesnetzagentur geführten Akten einschließlich der Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Auf-
gaben erforderlich ist. 4 Für den vertraulichen Umgang mit den Akten gilt
§ 46 Absatz 3 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechend.
(2) 1 Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der Bundesregierung

zu. 2 Die Bundesregierung legt Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 den gesetz-
gebenden Körperschaften unverzüglich vor und nimmt zu ihnen in angemes-
sener Frist Stellung. 3 Die Gutachten werden von der Monopolkommission
veröffentlicht. 4 Bei Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt dies zu dem Zeit-
punkt, zu dem sie von der Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft
vorgelegt werden.

§ 63 Berichterstattung. (1) 1 Die Bundesregierung berichtet dem Bundes-
tag jährlich über den Netzausbau, den Kraftwerksbestand sowie Energieeffi-
zienz und die sich daraus ergebenden Herausforderungen und legt erforderli-
che Handlungsempfehlungen vor (Monitoringbericht). 2 Bei der Erstellung
des Berichts nach Satz 1 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie die Befugnisse nach den §§ 12a, 12b, 14 Absatz 1a und 1b, den
§§ 68, 69 und 71.
(2) 1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht bis

zum 31. Juli 2018 und dann mindestens alle zwei Jahre jeweils die folgenden
Berichte:
1. einen Bericht zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit
im Bereich der Versorgung mit Erdgas sowie

2. einen Bericht zum Stand und zur Entwicklung der Versorgungssicherheit
im Bereich der Versorgung mit Elektrizität.

2 In die Berichte nach Satz 1 sind auch die Erkenntnisse aus dem Monitoring
der Versorgungssicherheit nach § 51 sowie getroffene oder geplante Maß-
nahmen aufzunehmen. 3 In den Berichten nach Satz 1 stellt das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie jeweils auch dar, inwieweit Importe zur
Sicherstellung der Versorgungssicherheit in Deutschland beitragen. 4 Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übermittelt die Berichte nach
Satz 1 jeweils unverzüglich an die Europäische Kommission.
(2a) 1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie veröffentlicht

jeweils bis zum 31. Juli 2017 und 31. Dezember 2018 sowie für die Dauer des
Fortbestehens der Maßnahmen nach den §§ 13a bis 13d sowie 13f, 13i und
13j sowie § 16 Absatz 2a mindestens alle zwei Jahre jeweils einen Bericht
über die Wirksamkeit und Notwendigkeit dieser Maßnahmen einschließlich
der dafür entstehenden Kosten. 2 Ab dem Jahr 2018 umfasst der Bericht auch
auf Grundlage der Überprüfungen nach § 13e Absatz 5 die Wirksamkeit und
Notwendigkeit von Maßnahmen nach § 13e oder der Rechtsverordnung

Energiewirtschaftsgesetz § 63 EnWG 1
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nach § 13h einschließlich der für die Maßnahmen entstehenden Kosten. 3 Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie evaluiert in dem zum 31. De-
zember 2022 zu veröffentlichenden Bericht auch, ob eine Fortgeltung der
Regelungen nach Satz 1 und der Netzreserveverordnung über den 31. De-
zember 2023 hinaus zur Gewährleistung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit
des Elektrizitätsversorgungssystems weiterhin notwendig ist.
(3) 1 Die Bundesnetzagentur veröffentlicht jährlich einen Bericht über ihre

Tätigkeit sowie im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt, soweit wett-
bewerbliche Aspekte betroffen sind, über das Ergebnis ihrer Monitoring-
Tätigkeit und legt ihn der Europäischen Kommission und der Europäischen
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden vor. 2 In
den Bericht ist der vom Bundeskartellamt im Einvernehmen mit der Bundes-
netzagentur, soweit Aspekte der Regulierung der Leitungsnetze betroffen
sind, erstellte Bericht über das Ergebnis seiner Monitoring-Tätigkeit nach
§ 48 Absatz 3 in Verbindung mit § 53 Absatz 3 Satz 1 des Gesetzes gegen
Wettbewerbsbeschränkungen aufzunehmen (Monitoringbericht Elektrizitäts-
und Gasmarkt). 3 In den Bericht sind allgemeine Weisungen des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Energie nach § 61 aufzunehmen.
(3a) 1 Die Regulierungsbehörde veröffentlicht bis zum 31. März 2017, bis

zum 30. November 2019 und dann mindestens alle zwei Jahre auf Grundlage
der Informationen und Analysen nach § 12 Absatz 5 Satz 1 Nummer 4
jeweils einen Bericht über die Mindesterzeugung, über die Faktoren, die die
Mindesterzeugung in den letzten zwei Jahren maßgeblich beeinflusst haben,
sowie über den Umfang, in dem die Einspeisung aus erneuerbaren Energien
durch diese Mindesterzeugung beeinflusst worden ist (Bericht über die Min-
desterzeugung). 2 In den Bericht nach Satz 1 ist auch die zukünftige Entwick-
lung der Mindesterzeugung aufzunehmen.
(4) 1 Die Bundesnetzagentur kann in ihrem Amtsblatt oder auf ihrer Inter-

netseite jegliche Information veröffentlichen, die für Haushaltskunden Be-
deutung haben kann, auch wenn dies die Nennung von Unternehmensnamen
beinhaltet. 2 Sonstige Rechtsvorschriften, namentlich zum Schutz personen-
bezogener Daten und zum Presserecht, bleiben unberührt.
(5) Das Statistische Bundesamt unterrichtet die Europäische Kommission

alle drei Monate über in den vorangegangenen drei Monaten getätigte Elek-
trizitätseinfuhren in Form physikalisch geflossener Energiemengen aus Län-
dern außerhalb der Europäischen Union.

§ 64 Wissenschaftliche Beratung. (1) 1 Die Bundesnetzagentur kann zur
Vorbereitung ihrer Entscheidungen oder zur Begutachtung von Fragen der
Regulierung wissenschaftliche Kommissionen einsetzen. 2 Ihre Mitglieder
müssen auf dem Gebiet der leitungsgebundenen Energieversorgung über
besondere volkswirtschaftliche, betriebswirtschaftliche, verbraucherpolitische,
technische oder rechtliche Erfahrungen und über ausgewiesene wissenschaft-
liche Kenntnisse verfügen.
(2) 1 Die Bundesnetzagentur darf sich bei der Erfüllung ihrer Aufgaben

fortlaufend wissenschaftlicher Unterstützung bedienen. 2 Diese betrifft ins-
besondere

1 EnWG § 64 1. Teil. Energierecht i.e.S.
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1. die regelmäßige Begutachtung der volkswirtschaftlichen, betriebswirt-
schaftlichen, technischen und rechtlichen Entwicklung auf dem Gebiet der
leitungsgebundenen Energieversorgung,

2. die Aufbereitung und Weiterentwicklung der Grundlagen für die Gestal-
tung der Regulierung des Netzbetriebs, die Regeln über den Netzanschluss
und -zugang sowie den Kunden- und Verbraucherschutz.

§ 64a Zusammenarbeit zwischen den Regulierungsbehörden.
(1) 1 Die Bundesnetzagentur und die Landesregulierungsbehörden unter-

stützen sich gegenseitig bei der Wahrnehmung der ihnen nach § 54 obliegen-
den Aufgaben. 2 Dies gilt insbesondere für den Austausch der für die Wahr-
nehmung der Aufgaben nach Satz 1 notwendigen Informationen.
(2) 1 Die Landesregulierungsbehörden unterstützen die Bundesnetzagentur

bei der Wahrnehmung der dieser nach den §§ 35, 60, 63 und 64 obliegenden
Aufgaben; soweit hierbei Aufgaben der Landesregulierungsbehörden berührt
sind, gibt die Bundesnetzagentur den Landesregulierungsbehörden auf geeig-
nete Weise Gelegenheit zur Mitwirkung. 2 Dies kann auch über den Länder-
ausschuss nach § 60a erfolgen.

Teil 8. Verfahren und Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren

Abschnitt 1. Behördliches Verfahren

§ 65 Aufsichtsmaßnahmen. (1) 1 Die Regulierungsbehörde kann Unter-
nehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, ein Verhalten
abzustellen, das den Bestimmungen dieses Gesetzes sowie den auf Grund
dieses Gesetzes ergangenen Rechtsvorschriften entgegensteht. 2 Sie kann hier-
zu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktu-
reller Art vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung
verhältnismäßig und für eine wirksame Abstellung der Zuwiderhandlung
erforderlich sind. 3 Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in Er-
mangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher
Wirksamkeit festgelegt werden oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfe-
maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für die beteiligten
Unternehmen verbunden wäre.
(2) Kommt ein Unternehmen oder eine Vereinigung von Unternehmen

seinen Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder den auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnungen nicht nach, so kann die Regulierungs-
behörde die Maßnahmen zur Einhaltung der Verpflichtungen anordnen.
(2a) 1 Hat ein Betreiber von Transportnetzen aus anderen als zwingenden,

von ihm nicht zu beeinflussenden Gründen eine Investition, die nach dem
Netzentwicklungsplan nach § 12c Absatz 4 Satz 1 und 3 oder § 15a in den
folgenden drei Jahren nach Eintritt der Verbindlichkeit nach § 12c Absatz 4
Satz 1 oder § 15a Absatz 3 Satz 8 durchgeführt werden musste, nicht durch-
geführt, fordert die Regulierungsbehörde ihn mit Fristsetzung zur Durch-
führung der betreffenden Investition auf, sofern die Investition unter Zugrun-
delegung des jüngsten Netzentwicklungsplans noch relevant ist. 2 Die Regu-
lierungsbehörde kann nach Ablauf der Frist nach Satz 1 ein Ausschreibungs-

Energiewirtschaftsgesetz §§ 64a, 65 EnWG 1
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verfahren zur Durchführung der betreffenden Investition durchführen. 3 Die
Regulierungsbehörde kann durch Festlegung nach § 29 Absatz 1 zum Aus-
schreibungsverfahren nähere Bestimmungen treffen.
(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Regulierungsbehör-

de auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.
(4) § 30 Abs. 2 bleibt unberührt.
(5) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 68, 69 und 71 sind entsprechend

anzuwenden auf die Überwachung von Bestimmungen dieses Gesetzes und
von auf Grund dieser Bestimmungen ergangenen Rechtsvorschriften durch
die nach Landesrecht zuständige Behörde, soweit diese für die Überwachung
der Einhaltung dieser Vorschriften zuständig ist und dieses Gesetz im Einzel-
fall nicht speziellere Vorschriften über Aufsichtsmaßnahmen enthält.
(6) Die Bundesnetzagentur kann gegenüber Personen, die gegen Vorschrif-

ten der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 verstoßen, sämtliche Maßnahmen
nach den Absätzen 1 bis 3 ergreifen, soweit sie zur Durchsetzung der Vor-
schriften der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich sind.

§ 66 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte. (1) Die Regulierungsbehör-
de leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein.
(2) An dem Verfahren vor der Regulierungsbehörde sind beteiligt,

1. wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat,
2. natürliche und juristische Personen, gegen die sich das Verfahren richtet,
3. Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entschei-
dung erheblich berührt werden und die die Regulierungsbehörde auf ihren
Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat, wobei Interessen der Verbrau-
cherzentralen und anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mit-
teln gefördert werden, auch dann erheblich berührt werden, wenn sich die
Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern auswirkt und dadurch
die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden.
(3) An Verfahren vor den nach Landesrecht zuständigen Behörden ist auch

die Regulierungsbehörde beteiligt.

§ 66a Vorabentscheidung über Zuständigkeit. (1) 1Macht ein Beteilig-
ter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Regulierungsbehörde
geltend, so kann die Regulierungsbehörde über die Zuständigkeit vorab ent-
scheiden. 2 Die Verfügung kann selbständig mit der Beschwerde angefochten
werden.
(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der

Regulierungsbehörde nicht geltend gemacht, so kann eine Beschwerde nicht
darauf gestützt werden, dass die Regulierungsbehörde ihre Zuständigkeit zu
Unrecht angenommen hat.

§ 67 Anhörung, mündliche Verhandlung. (1) Die Regulierungsbehörde
hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die

Regulierungsbehörde in geeigneten Fällen Gelegenheit zur Stellungnahme
geben.

1 EnWG §§ 66–67 1. Teil. Energierecht i.e.S.


